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Der Streik  
für die 35-Stunden-Woche
Aushandlungsprozesse  
und gewerkschaftliche Strategiefindung

Seit Mitte der 1950er Jahre haben sich Gewerkschaften in Deutschland die 
Verkürzung von Arbeitszeit zur Kernaufgabe gemacht. Doch gelang die sukzessive 
Arbeitszeitverkürzung natürlich nicht in einer mechanischen Schrittfolge, sondern 
war immer Ergebnis von Aushandlungsprozessen, in denen aktuelle gesellschafts-
politische Debatten, wirtschaftliche Gegebenheiten und Kräfteverhältnisse zwischen 
Arbeitgeber*innen und Arbeitnehmer*innen berücksichtigt werden mussten. 
Dieser Beitrag skizziert die gewerkschaftliche Strategiefindung am Beispiel des 
Streiks für die 35-Stunden-Woche in der Metall- und Druckindustrie 1984.

KNUD ANDRESEN, SVEA GRUBER, ANNA HORSTMANN

1	 Ein Arbeitskampf 
mit weitreichenden Folgen

Der Streik für die 35-Stunden-Woche in der Metall- und 
Druckindustrie im Frühsommer 1984 gilt bis heute als ei-
ner der prägenden bundesdeutschen Arbeitskämpfe um 
Arbeitszeitverkürzungen. Die Gewerkschaften IG Druck 
und Papier (Drupa) und IG Metall (IGM) forderten die 
Verkürzung der Wochenarbeitszeit bei vollem Lohnaus-
gleich auf 35 Stunden für ihre organisationspolitisch wich-
tigsten Branchen. Die Drupa hatte nach gescheiterten Ver-
handlungen am 12. April 1984 zum Streik aufgerufen, der 
erst nach 13 Wochen  – bei flexibler Streikführung  – am 
5. Juli endete. Die IGM führte Streiks in den Tarifgebieten 
Nordwürttemberg / ​Nordbaden und Hessen zwischen dem 
14. Mai und dem 4. Juli 1984 durch. Beide Gewerkschaf-
ten streikten nicht in der Fläche, sondern in ausgewählten 
Betrieben mit Auswirkungen für die Lieferketten. Wäh-
rend der Arbeitgeberverband der Druckindustrie auf Aus-
sperrungen verzichtete, begannen die Metallarbeitgeber 
mit diesen parallel zum Streikbeginn. Der Höchststand 
von Streikenden lag bei der IGM bei knapp 58 000 Mit-
gliedern, hingegen waren fast 150 000 Beschäftigte von di-
rekter Aussperrung und über 400 000 von „kalter“ Aus-
sperrung aufgrund von unterbrochenen Lieferketten be-
troffen.

Neben den Faktoren Größe und Dauer sind es auch 
die langfristigen Auswirkungen, die den Arbeitskampf so 
prägend machten. Insbesondere die „kalte“ Aussperrung 
und der sogenannte „Franke-Erlass“, benannt nach dem 
Präsidenten der Bundesanstalt für Arbeit Heinrich Fran-
ke, kurz nach Beginn des Streiks 1984 hatten tiefgreifende 
arbeitsrechtliche Konsequenzen. Franke hatte angeordnet, 
dass Lohnersatzleistungen nach § 116 Arbeitsförderungs-
gesetz, in deren Genuss „kalt“ Ausgesperrte bis dato ge-
kommen waren, gestrichen werden. Da die Auszahlung 
von Streikgeld für eine halbe Million Ausgesperrte die 
IGM schnell handlungsunfähig gemacht hätte, wertete 
die Gewerkschaft den „Franke-Erlass“ als gezielte, gegen 
den Streik gerichtete Kampfmaßnahme und klagte vor Ar-
beitsgerichten, die das Vorgehen noch während des Streiks 
untersagten. 1986 wurde das Gesetz jedoch geändert, so-
dass von „kalter“ Aussperrung Betroffene bei gleichen Ta-
rifforderungen keine Zahlungen vom Arbeitsamt mehr 
erhielten (Schmid / ​Oschmiansky 2005, S. 253 ff.).

Am Ende des hart geführten Arbeitskampfes stand in 
der Metallindustrie ein Schlichtungsspruch : Die wöchent-
liche Arbeitszeit wurde auf 38,5 Stunden abgesenkt, aber 
die Verteilung der Arbeitszeiten nicht kollektiv geregelt. 
Die Arbeitszeitverkürzung galt also zunächst nur im be-
trieblichen Durchschnitt, während die Umsetzung im 
Einzelnen in den Betrieben ausgehandelt werden sollte. 
Damit war aus Sicht der IGM der Einstieg in die 35-Stun-
den-Woche gelungen, aus Sicht der Arbeitgeberverbände 
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vor allem eine Flexibilisierung anhand betrieblicher Er-
fordernisse möglich. In der Druckindustrie galt die Ar-
beitszeitverkürzung auf 38,5 Stunden pro Woche ab 1985 
einheitlich für alle Beschäftigten, jedoch blieb auch hier 
die konkrete Verteilung der Arbeitszeit Gegenstand be-
trieblicher Verhandlungen.

Ein wesentliches Moment der Vor- und Nachgeschich-
te der Tarifrunde waren die darin verhandelten Zeitpoli-
tiken. Über die Arbeitszeitverkürzung hatte es im Vorfeld 
konfliktreiche Debatten in der Gewerkschaftsbewegung 
gegeben. Dabei war weniger umstritten, ob es Arbeitszeit-
verkürzungen geben sollte – nahezu alle Gewerkschaften 
und der DGB erhoben diese Forderungen –, sondern viel-
mehr, wie diese tarif‌‌lich umzusetzen seien. Während ei-
nige Gewerkschaften für eine Verkürzung der Lebensar-
beitszeit durch Vorruhestandsregelungen plädierten, favo-
risierten andere die Reduzierung der Wochenarbeitszeit.

Hinter dem Konflikt um Wochen- oder Lebensarbeits-
zeitverkürzungen Anfang der 1980er Jahre verbargen sich 
komplexe Fragen, die wir in diesem Beitrag analysie-
ren wollen. Im Vordergrund steht der gewerkschaftliche 
Konflikt um die Strategiefindung : Wie stark sollten öko-
nomische und politische Rahmenbedingungen die ge-
werkschaftliche Strategie beeinflussen ? Inwiefern wurden 
gesellschaftliche Diskussionen um Zeit- und Arbeitsver-
ständnisse berücksichtigt ? Die geschichtswissenschaft-
liche Diskussion hebt stark darauf ab, dass Zeitvorstel-
lungen und -ordnungen seit den 1970er Jahren „aus den 
Fugen“ geraten seien (Esposito 2017). Wie sollte man öko-
nomischer Krise und Strukturwandel begegnen ? Die bis-
herige gewerkschaftliche Zeitpolitik geriet auch unter 
Druck, weil die Arbeitgeberforderung nach mehr Flexibi-
lität durchaus positiven Widerhall in Teilen der Beschäf-
tigten und gesellschaftlichen Debatten hatte. Abschlie-
ßend möchten wir versuchen, die Bedeutung des Streiks 
1984 für die gewerkschaftlichen Arbeitszeitpolitiken zu 
bestimmen.

2	 Gewerkschaftliche Arbeitszeitpolitik 
unter Druck

Arbeitszeitverkürzungen waren seit der Mitte der 1950er 
Jahre ein vordringliches gewerkschaftliches Ziel. In der 
Boomphase der europäischen Industrieländer nach dem 
Zweiten Weltkrieg, gekennzeichnet von hohen Produkti-
vitätssteigerungen und Wirtschaftswachstum, waren die 
Arbeitgeberverbände zu Kompromissen bereit. Die Ein-
führung der Fünf-Tage-Woche gelang seit dieser Zeit nach 
und nach in den verschiedenen Branchen. Die 48 Stunden 
wöchentliche Arbeitszeit, die Anfang der 1950er Jahre in 
den meisten Tarifverträgen vereinbart waren, wurden in 
mehreren Schritten auf eine tarif‌‌lich festgelegte Arbeits-

zeit von 40 Stunden reduziert. Doch auch wenn es einen 
allgemeinen Trend gab, lassen sich große Spannbreiten in 
den Branchen beobachten. So wurde die 40-Stunden-Wo-
che – nach mehreren Zwischenschritten – in der Metall-
industrie bereits 1967 verbindlich, während der Öffentli-
che Dienst erst 1974 folgte. 1975 galt schließlich für über 
90 % der tarif‌lich abgesicherten Beschäftigten eine Wo-
chenarbeitszeit von 40 Stunden (Scharf 1987, S. 639). Diese 
Arbeitszeitverkürzungen wurden meist in sozialpartner-
schaftlichen Verhandlungen erreicht und nur selten von 
Arbeitskampfmaßnahmen begleitet. Damit entsprach die 
bundesdeutsche Entwicklung auch dem internationalen 
Trend in den Industriegesellschaften, die – wenn auch in 
unterschiedlichen Tempi – ebenfalls in dieser Periode die 
wöchentliche Arbeitszeit reduzierten.

Anfang der 1970er Jahre schien die historische For-
derung der Arbeiterbewegung nach einem Acht-Stun-
den-Tag weitgehend erfüllt. Das Ziel weiterer Arbeitszeit-
verkürzungen, insbesondere die 35-Stunden-Woche, war 
zwar häufiger in Gewerkschaftsbeschlüssen formuliert  – 
so bei der Drupa seit 1970 oder bei der Deutschen Post-
gewerkschaft (DPG) 1974 –, wurde jedoch eher als lang-
fristige Aufgabe gesehen (Bahnmüller 1985, S. 42). Viel 
stärker standen in den zeitgenössischen Debatten unter 
dem Schlagwort „Humanisierung der Arbeit“ Verbesse-
rungen der alltäglichen Arbeitsroutinen im Vordergrund. 
Das prominenteste Beispiel für einen Arbeitskampf mit 
diesem Schwerpunkt war jener um den Lohnrahmenta-
rifvertrag II in Nordwürttemberg / ​Nordbaden, bei dem 
die IGM strukturelle Verbesserungen bei der Bezahlung 
von Akkordarbeiten ebenso durchsetzte wie persönliche 
Erhol- und Verteilzeiten von acht Minuten pro Stunde in 
derselben Beschäftigtengruppe (IGM 1977). Auch bei soge-
nannten wilden Streiks Anfang der 1970er Jahre ging es oft 
nicht allein um Lohnerhöhungen, sondern auch um Ver-
besserungen der belastenden Arbeitsbedingungen, gerade 
bei migrantischen Beschäftigten (Birke 2007, S. 296 ff.).

Sowohl Hans-Jürgen Urban als auch Richard Det-
je und Nicole Mayer-Ahuja verweisen in ihren Beiträ-
gen in diesem Heft auf den Dreiklang der Ziele von Be-
schäftigungssicherung, Humanisierung und Emanzipa-
tion, der gewerkschaftliche Arbeitszeitpolitik immer be-
gleitete. Unverkennbar ist im historischen Verlauf, dass 
dieser Dreiklang zu verschiedenen Zeiten erhebliche 
Disharmonien enthielt. Mit der anhaltenden ökonomi-
schen Krise seit 1973, markiert durch die Erdölpreiskri-
se des Jahres und bald im industriellen Strukturwandel 
fortlaufend zu beobachten, erfolgte in der Bundesrepu-
blik einerseits ein Niedergang von Traditionsindustrien 
wie Bergbau, Stahlproduktion, Textil oder Schiffbau, an-
dererseits ein Aufstieg neuer Branchen. Dabei blieb für 
die Bundesrepublik gleichwohl zunächst der Ausbau der 
Automobilbranche und des Maschinen- und Werkzeug-
baus ein wichtiges Moment (Ahrens 2016 ; Raphael 2019). 
Diese lange Transformationsphase war begleitet von düs-
teren wie auch heiteren Zukunftsvisionen  – die „Krise 
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der Arbeitsgesellschaft“, wie sie in soziologischen Debat-
ten verhandelt wurde, schien auf einen Bedeutungsrück-
gang von Erwerbsarbeit hinzudeuten, die sich in geänder-
ten Einstellungen zur Arbeit, dem Rückgang industrieller 
Arbeitsplätze durch Automatisierung und einem gerin-
geren Wirtschaftswachstum zeigte (Matthes 1982). Diese 
Debatten wurden auch in gewerkschaftlichen Kreisen re-
gistriert – eine „Neuverteilung von Arbeit“ sei notwendig, 
schrieb Günter Pehl, Redakteur der DGB-Funktionärs-
zeitschrift Die Quelle, schon 1977. Er verwies darauf, dass 
auch Bundeskanzler Helmut Schmidt in seiner Neujahrs-
ansprache darauf hingewiesen habe, dass es eine Rückkehr 
zur alten Industriegesellschaft vor der ökonomischen Kri-
se nicht geben werde (Pehl 1977).

Welche Antworten sollten die Gewerkschaften auf die-
se Krisenphänomene geben ? Die verschiedenen Semanti-
ken einer Neubewertung von Arbeit, wie sie in der Alter-
nativbewegung aufkamen und auch in der Soziologie teil-
weise Zustimmung fanden, waren aus gewerkschaftlicher 
Sicht wenig anschlussfähig, da die materielle Ressourcen-
verteilung ebenso wie die gesellschaftliche Teilhabe wei-
terhin wesentlich von Erwerbsarbeit strukturiert wurden. 
Das gewerkschaftliche Ziel blieb daher Vollbeschäftigung 
mit Vollzeitarbeitsplätzen. Um es zu erreichen, schie-
nen unterschiedliche Formen von Arbeitszeitverkürzun-
gen am ehesten zielführend. Auch auf europäischer Ebe-
ne wurde ein solches Vorgehen zunehmend ins Spiel ge-
bracht, obwohl die Frage der Wochenarbeitszeitverkür-
zung vom Europäischen Gewerkschaftsbund anfangs eher 
skeptisch aufgenommen wurde (Jelonneck 1976). Diese 
galt in Tarifauseinandersetzungen als schwieriger durch-
zusetzen als andere Formen der Arbeitszeitverkürzung 
wie beispielsweise verlängerter Urlaub oder frühere Ver-
rentung.

Dennoch war die Forderung nach einer Verkürzung 
der Wochenarbeitszeit seit 1977 Bestandteil des tarifpoli-
tischen Forderungskataloges der IGM. Auf dem Gewerk-
schaftstag hatte sich, gegen die Empfehlung des Vorstan-
des, ein entsprechender Antrag durchgesetzt. Der Vorsit-
zende Eugen Loderer schwächte daher ab, dass sich die 
Gewerkschaft nun auch die 35-Stunden-Woche „als tarif-
politisches Grundsatzziel neben anderen auf die Fahnen 
[…] geschrieben“ habe (Loderer 1977).

Die Skepsis gegenüber der Forderung wurde bestätigt, 
als es der IGM in der Tarifauseinandersetzung der nord-
rhein-westfälischen Stahlindustrie 1978 / 79 nicht gelang, 
eine 35-Stunden-Woche durchzusetzen. Dabei schien die 
Stahlindustrie für einen solchen Schritt besonders gut ge-
eignet : Sehr viele Beschäftigte arbeiteten im Drei-Schicht-
Betrieb, sodass Arbeitszeitverkürzungen als Entlastung 
für Schichtarbeiter vermittelt werden konnten. Außer-
dem ging die Zahl der Arbeitsplätze zurück, sodass die 
35-Stunden-Woche mit einer gerechteren Verteilung der 
Last des Beschäftigungsabbaus begründet werden konn-
te. In der Stahlindustrie kam es nach dem Scheitern der 
Verhandlungen von Ende November 1978 bis Januar 1979 

zu großflächigen Streiks und Aussperrungen. Das Ver-
handlungsergebnis hatte Arbeitszeitverkürzungen zur 
Folge – bis 1982 wurde für alle Beschäftigten ein sechswö-
chiger Urlaub vereinbart, und es gab mehr Freischichten, 
die eine effektive Verkürzung der Jahres-, aber eben nicht 
der Wochenarbeitszeit bedeuteten. Insofern zeigte der Ar-
beitskampf, dass eine Verkürzung der wöchentlichen Ar-
beitszeit von Arbeitgeberseite scharf und entschieden ab-
gelehnt wurde (Schneider 1984, S. 180 ff.).

Die Abteilung Tarifpolitik der IGM legte im Januar 
1979 eine Aufstellung von 17 Maßnahmen vor, um Ar-
beitszeiten tarifvertraglich zu verkürzen. Dazu gehörten 
die Ausweitung von Erholungs- und persönlichen Bedürf-
niszeiten auf alle Beschäftige, die wöchentliche Arbeits-
zeitverkürzung, die Verlängerung des Jahresurlaubs auf 
sechs Wochen und eine Altersarbeitszeit, aber auch die 
Bezahlung von gesetzlichen Pausen, des Wegs zur Arbeit 
und die Ausweitung des Mutterschutzes oder das Vorzie-
hen der Altersgrenze. Bei Schichtarbeit sollten mehr be-
zahlte Freischichten möglich werden (Abt. Tarifpolitik der 
IGM 1979). Dieses tarifpolitische Instrumentarium zeigte, 
dass am Ausgang der 1970er Jahre eine ganze Reihe von 
arbeitszeitpolitischen Zielen formuliert wurden, wobei 
neben Beschäftigungseffekten auch humanisierende As-
pekte zentral für das tarifpolitische Handeln der IGM wa-
ren.

Die Ablehnung von Arbeitszeitverkürzungen durch 
die Arbeitgeberverbände zeigte sich auch im Bereich der 
Lebensarbeitszeitverkürzung. Diese tarif‌liche Strategie 
verfolgte seit 1978 vor allem die Gewerkschaft Nahrung-
Genuß-Gaststätten (NGG). Im Sommer 1978 einigten 
sich NGG und der Arbeitgeberverband der Zigaretten-
industrie Nordrhein-Westfalen auf eine altersabhängige 
Regelung : Ab 60 Jahren und zehnjähriger Betriebszuge-
hörigkeit konnten Beschäftigte mit 75 % des Bruttolohns 
freigestellt werden oder bei vollem Lohn 20 Stunden pro 
Woche arbeiten. Die Idee dahinter war, die ausscheiden-
den älteren Beschäftigten durch jüngere zu ersetzen. Der 
Vorsitzende Günter Döding, wesentlicher Treiber dieser 
Strategie, wertete den Abschluss als eine „neue Dimension 
in der Tarifautonomie“, da es sich um eine politische Ei-
nigung gehandelt habe, um Arbeitslosigkeit zu bekämp-
fen. Die Regelung betraf letztlich zwar nur einige hundert 
Beschäftigte  – der Tarifvertrag galt für rund 17 000 Per-
sonen  –, aber sie wurde auch seitens der DGB-Funktio-
närszeitschrift Die Quelle als tarifpolitischer Durchbruch 
bewertet, weil die Tarifeinigung gesellschaftliche Aspek-
te wie den demografischen Wandel berücksichtige (Hö-
nig 1978, dort auch das Zitat). Aber auch dieser Weg er-
wies sich als schwierig. Bereits bei Verhandlungen mit den 
nordrhein-westfälischen Brauereien und Mälzereien im 
selben Jahr scheiterte die NGG. Im Schlichtungsverfah-
ren waren kürzere wöchentliche Arbeitszeiten für ältere 
Beschäftigte vereinbart worden, doch die Arbeitgebersei-
te lehnte das Schlichtungsergebnis überraschend ab, wohl 
auf Druck der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbän-
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de (BDA) (D. B. 1978). Diese wiesen Arbeitszeitverkürzun-
gen in einem von den Gewerkschaften bald als „Tabuka-
talog“ bezeichneten Eckpunktepapier kompromisslos zu-
rück  – über Wochenarbeitszeitverkürzungen sollte nicht 
verhandelt werden, da sie „zur Lösung der gegenwärtigen 
Arbeitsmarktprobleme untauglich“ seien (BDA 1978).

3	 Lebens- oder 
Wochenarbeitszeitverkürzung ?

Anfang der 1980er Jahre zeichneten sich also zwei alterna-
tive Hauptlinien der gewerkschaftlichen Strategiebildung 
ab : Lebens- oder Wochenarbeitszeitverkürzung. Bei allge-
meinen Umfragen in der Bevölkerung erhielt die Verkür-
zung der Lebensarbeitszeit meist mehr Zustimmung, die 
35-Stunden-Woche befand sich Ende 1983 in einem „Po-
pularitätstief “ in der Gesellschaft und bei Gewerkschafts-
mitgliedern (Bosch et al. 1988, S. 32). Eine auf politischer 
Ebene initiierte Senkung des Renteneintrittsalters  – zu 
dieser Zeit für Männer bei 65, für Frauen bei 63 Jahren – 
war angesichts der damit verbundenen Kosten jedoch 
kaum zu erwarten. Daher sollten, dem Vorbild der NGG 
folgend, tarif‌lich vereinbarte Vorruhestandsregelungen er-
zielt werden. Günter Döding verstand Lebensarbeitszeit-
verkürzungen als „qualitative Tarifpolitik“. Dafür war die 
NGG auch bereit, bei Lohnforderungen zurückhaltend zu 
agieren, um finanzielle Verhandlungsmasse für Lebens-
arbeitszeitverkürzungen zu erhalten. So sollten humanere 
Arbeitsbedingungen und Neueinstellungen als „Nebenef-
fekt“ erreicht werden (O. A. 1980, S. 410).

Dieser Linie folgte bald auch die IG Chemie, Papier, 
Keramik (IG CPK) und entwickelte eigene Konzepte für 
eine tarif‌lich abgesicherte Altersteilzeit. Bei der Tarifrun-
de 1982 versuchte die IG CPK, eine Tarifrente zu verhan-
deln, was an der ablehnenden Haltung der Arbeitgeber 
scheiterte. Horst Mettke, Vorstandsmitglied der IG CPK, 
wertete es aber trotzdem als Fortschritt, da das Thema 
nun auf dem Verhandlungstisch lag (Mettke 1982). In die 
Tarifrunde 1983 ging die IG CPK ebenfalls mit einer For-
derung nach Arbeitszeitverkürzung, allerdings allein für 
ältere Arbeitnehmer ab 55 Jahren. Diese „arbeitsmarkt-
politische Komponente“ sollte neue Arbeitsplätze schaffen 
(Mettke 1983). Es gelang schließlich, ab 1987 eine Verkür-
zung der Wochenarbeitszeit auf 36 Stunden für Beschäf-
tigte ab 58 Jahren einzuführen. Ähnliche tarifpolitische 
Strategien verfolgten vorrangig auch die Gewerkschaften 
Textil und Bekleidung (GTB), IG ​Bau-Steine-Erden (BSE) 
und IG Bergbau und Energie (BE). Auf einer Konferenz 
Ende 1983 betonten die fünf Gewerkschaften, dass ihr Ziel 
einer Vorruhestandsregelung nicht gegen andere Gewerk-
schaften gerichtet sei, sondern Arbeitslosigkeit bekämpfen 
solle. Dabei hofften sie auf eine gesetzliche Regelung des 

Vorruhestandes durch den Gesetzgeber, die dann tarif‌lich 
ausgestaltet werden könne (G. P. 1984 ; Barczynski 1983). 
Bestrebungen in diese Richtung hatten NGG und IG CPK 
noch unter der sozialliberalen Regierungskoalition An-
fang 1982 angeregt, wobei sie auf offene Ohren gestoßen 
waren. Allerdings erfolgte eine gesetzliche Vorruhestands-
regelung erst unter der christlich-liberalen Regierung 
1984. Die langen Diskussionen und die Verabschiedung 
des Vorruhestandsgesetzes hatten seitens der Bundesre-
gierung auch das Ziel, die gewerkschaftliche Strategie der 
Lebensarbeitszeitverkürzung gegenüber einer Verkürzung 
der Wochenarbeitszeit zu stärken. Die beschäftigungspoli-
tischen Auswirkungen der Regelung blieben jedoch über-
schaubar (Schmid / ​Oschmiansky 2005, S. 258).

Neben der Drupa war es vor allem die IGM, die eine 
Wochenarbeitszeitverkürzung als tarifpolitisches Ziel ver-
folgte. Zwar wurden 1980 / 81 auch Überlegungen für eine 
tarif‌liche Vorruhestandsregelung angestellt, aber ange-
sichts des dann geringeren Verteilungsspielraums für Wo-
chenarbeitszeitverkürzungen wieder aufgegeben. Zudem 
muss davon ausgegangen werden, dass Sondierungen 
seitens der sozialliberalen Bundesregierung Anfang 1982 
für eine Vorruhestandsregelung die IGM unter Hand-
lungsdruck setzten. Die Vorschläge der FDP, des Bundes-
ministeriums für Arbeit und Sozialordnung sowie von 
IG CPK und NGG würden, so die Einschätzung der IGM, 
alle auf Lohnkürzungen hinauslaufen. Man befürchtete 
vor diesem Hintergrund eine „Einschränkung der auto-
nomen tarifpolitischen Entscheidung und Prioritätenbil-
dung der IGM auf dem Felde der Arbeitszeitverkürzung“, 
da Lohnkürzungen ausgeglichen werden müssten und so 
der Verteilungsspielraum für Forderungen eingeschränkt 
werde. So sei höchstens eine  – äußerst unrealistische  – 
Forderung nach einer gesetzlichen Absenkung des Ren-
tenalters aus Sicht der IGM sinnvoll, dann bliebe die ta-
rifpolitische Autonomie bestehen (Janzen / ​Janßen 1982). 
Im Juni 1982 wurde die Forderung nach Verkürzung der 
Wochenarbeitszeit vom Vorstand der IGM schließlich als 
das „Hauptziel qualitativer Tarifpolitik für die 80er Jahre“ 
beschlossen. Eine Lebensarbeitszeitverkürzung sei grund-
sätzlich zu begrüßen, aber für die IGM kein aktuelles ta-
rifpolitisches Ziel. Im September 1982 wurde dann die 
Forderung zur 35-Stunden-Woche für die Tarifrunde 1984 
festgelegt (IGM Vorstandsbereiche 01 und 04 1982). Die-
se frühe Festlegung ermöglichte die Kündigung des alten 
Tarifvertrags zum Ende 1983. Sie erfolgte aber auch, weil 
der Vorstand wusste, dass auch in der Mitgliedschaft die 
Zustimmung zur Wochenarbeitszeitverkürzung noch aus-
baufähig war.

Daher entfaltete die IGM im Jahr 1983 eine große 
Kampagne zur 35-Stunden-Woche, koordiniert von der 
abteilungsübergreifenden Arbeitsgruppe „Durchsetzung 
Arbeitszeitverkürzung“ beim Vorstand. Klaus Lang, Lei-
ter der Abteilung Tarifpolitik, betonte bei der ersten Zu-
sammenkunft Anfang 1983, dass es sich um eine „gewerk-
schaftspolitische Offensive“ handele, die die gesamte Or-
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ganisation in Anspruch nehmen werde. Daher waren alle 
Vorstandsabteilungen in der Arbeitsgruppe vertreten, sie 
sollten die Forderung zur „eigenen Aufgabenstellung“ 
machen (IGM 1983). Die Arbeitsgruppe war bis Ende 1984 
das operative Herz der Kampagne zur 35-Stunden-Woche. 
Es wurden vielfältige Werbematerialien produziert, kul-
turelle Veranstaltungen organisiert und gesellschaftliche 
Bündnisse geschmiedet. Andere zeitpolitische Vorschlä-
ge wurden zwar als denkbare Möglichkeiten behandelt, 
doch sie sollten die Mobilisierung für die Kampagne zur 
35-Stunden-Woche nicht gefährden. Eine im Herbst 1983 
durchgeführte Erhebung unter den Mitgliedern diente 
weniger einer entscheidungsfindenden Abstimmung, da 
die Forderung bereits „satzungsgemäß“ verabschiedet sei, 
vielmehr sollte sie innergewerkschaftliche Diskussionen 
anregen. Über zwei Millionen Fragebögen wurden durch 
die Vertrauensleute in den Betrieben verteilt, Anfang 1984 
lagen über 600 000 Antworten zur Auswertung vor. Bei 
der Bewertung der Aktion wurde festgehalten, dass sich 
der innerverbandliche Einsatz für die 35-Stunden-Wo-
che „spürbar verbessert“ habe. Das Vorgehen sei erfolg-
reich gewesen : „Aus Fragen wurden Diskussionen, aus 
Diskussionen wurde Zustimmung“ (Abt. Tarifpolitik der 
IGM 1984 a).

Die IGM suchte auch kulturelle und wissenschaftliche 
Unterstützung, um ihre Kampagne gesellschaftlich stär-
ker zu verankern. Im August 1983 sprach der prominente 
Soziologe Oskar Negt auf einer zentralen Tagung im Bil-
dungszentrum der IGM in Sprockhövel. Negt wolle den 
Gewerkschaften keine Ratschläge zur Umsetzung geben, 
dafür fehle ihm „die Alltagserfahrung in praktischer Ge-
werkschaftsarbeit und Organisationswissen“, aber heraus-
arbeiten, dass es bei der Arbeitszeitverkürzung im wei-
testen Sinne um einen politischen „Machtkampf “ gehe, 
der für die Emanzipation der Menschen wichtig sei (Negt 
1984, S. 13). Seine Intervention zu den politischen und kul-
turellen Dimensionen der Arbeitszeit, die er später zu ei-
nem Buch ausbaute, wurde zu einem wichtigen Treiber für 
die Kampagne zur 35-Stunden-Woche, in der nicht nur die 
Mitglieder, sondern größere Teile der Gesellschaft mobili-
siert werden sollten. Dies gelang in einem vorher nie ge-
sehenen Maße (Futh 2018, S. 228 ff.).

Es handelte sich um eine Kampagne, die eher Begleit-
musik war, da Drupa und IGM sich schon vorher auf die 
Wochenarbeitszeitverkürzung als tarifpolitisches Ziel fest-
gelegt hatten. Beiträge wie der von Negt trugen aber dazu 
bei, neben der Beschäftigungssicherung auch Humanisie-
rung und Emanzipation als Motive des Arbeitskampfes 
zu stärken und eine gesellschaftliche Mobilisierung über 
die eigene Mitgliedschaft hinaus zu erreichen. Man könn-
te auch in dieser Hinsicht von einer Politisierung des Ar-
beitskampfes sprechen, ein weiterer Punkt, der zur großen 
Bedeutung des Tarifkonflikts 1984 in der Gewerkschafts-
geschichte beitrug.

4	 Starke Einzelgewerkschaften, 
schwacher Dachverband

Während die Zustimmung für die Forderung nach der 
35-Stunden-Woche unter den Mitgliedern und in der Öf-
fentlichkeit organisiert wurde, blieben die strategischen 
Differenzen zwischen den Einzelgewerkschaften erhal-
ten. Dieser Konflikt wurde zeitweilig innergewerkschaft-
lich mit harten Bandagen ausgefochten. So verwahrte sich 
Hans Janßen vom IGM-Vorstand im Mai 1983 gegen den 
Eindruck, die IGM habe dem Tarifabschluss der IG CPK 
zugestimmt. Er schrieb an seinen IG CPK-Vorstandskol-
legen Horst Mettke, dass er aus Verwaltungsstellen und 
von ehrenamtlichen Kolleg*innen diesbezüglich ange-
sprochen werde. Man stehe freilich der Tarifrente weiter-
hin kritisch gegenüber und habe mehrfach deutlich ge-
macht, „entschieden andere Vorstellungen“ zu haben (Jan-
ßen 1983). Letztlich habe die IGM den Weg der IG CPK 
hingenommen, halte ihn jedoch für falsch. Aus diesem 
Grunde forderte er Mettke auf, dem Eindruck einer IGM-
Zustimmung entgegenzutreten.

Diese Episode verweist auf den Anspruch einer eigen-
ständigen Strategiebildung durch die Einzelgewerkschaf-
ten. Der DGB nahm in diesen Konflikten als Dachverband 
keine bestimmende oder gar koordinierende Rolle ein, 
auch wenn dies auf den Bundeskongressen immer wie-
der gefordert wurde. Im Tarifpolitischen Ausschuss des 
DGB, der sich aus Tarifexperten der Vorstände der Einzel-
gewerkschaften zusammensetzte, wurde lange keine Prio-
rität gesetzt ; Wochen- und Lebensarbeitszeitverkürzung 
sollten gleichrangig behandelt werden (Trautmann 1982). 
Das Pendel schlug 1983 etwas zugunsten der Wochen-
arbeitszeitverkürzung aus. Im Juni 1983 empfahlen der 
DGB-Bundesvorstand und der Tarifpolitische Ausschuss 
des DGB nach einer gemeinsamen Sitzung die 35-Stun-
den-Woche als „zentrale Aufgabe der Mitgliedsgewerk-
schaften“, erkannten aber an, dass es für das Ziel unter-
schiedliche Wege geben würde und die Verkürzung der 
Lebensarbeitszeit ebenfalls humanisierende und beschäf-
tigungspolitische Effekte habe (Zimmermann 1984). Lo-
thar Zimmermann vom DGB-Bundesvorstand erläuterte 
die Position gegenüber den geschäftsführenden Landes-
vorständen und den Kreisvorsitzenden des DGB Anfang 
1984. Alle DGB-Gewerkschaften hätten Beschlüsse zur 
Arbeitszeitverkürzung gefasst (zur Übersicht : Abt. Tarif-
politik der IGM 1984 b), dies sei der wichtigste Beitrag „der 
Gewerkschaften zur Wiederherstellung der Vollbeschäfti-
gung“. Zimmermann verurteilte den öffentlichen Druck 
gegen diese Forderungen, den nicht nur Arbeitgeber, son-
dern auch die Bundesregierung entfalteten. Das von Bun-
desarbeitsminister Norbert Blüm vorgelegte Vorruhe-
standsgesetz entspreche nicht den Vorstellungen von NGG 
und IG CPK, sondern wirke vor allem in Richtung einer 
Spaltung der Gewerkschaften. Zimmermann rief ein-
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dringlich dazu auf, unbedingt zu verhindern, dass „Kol-
leginnen und Kollegen in den DGB-Kreisen sich zerstrei-
ten“. Wichtig sei vielmehr die gegenseitige Unterstützung, 
gerade auch bei Streikmaßnahmen (Zimmermann 1984).

Im März beschloss dann der DGB, zum 1. Mai mit dem 
Motto „DGB-Solidarität ’84 – Arbeitszeit verkürzen – Ar-
beitsplätze sichern“ aufzurufen und für alle Gewerkschaf-
ten im Arbeitskampf Solidaritätsaktionen vorzunehmen 
(DGB Abt. Tarifpolitik 1984). Es war letztlich der Arbeits-
kampf selbst, der in der Tat den mehr oder weniger offen 
ausgetragenen Streit der Einzelgewerkschaften beende-
te. So zeigte sich die Solidarität unter den Gewerkschaf-
ten im Streik dann doch sehr eindrücklich. Insbesonde-
re nach dem „Franke-Erlass“ gab es gewerkschaftlich breit 
getragene Demonstrationen und auch Solidaritätsstreiks. 
Die IGM hielt in einer Auswertung fest, dass alle Einzel-
gewerkschaften und der DGB den Arbeitskampf vor allem 
auch auf lokaler Ebene unterstützt hätten (Abt. Tarifpoli-
tik der IGM 1984 c).

5	 Ablehnung von Flexibilisierungen

Einigkeit zwischen den Gewerkschaften bestand auf den 
ersten Blick zudem darin, die von der Arbeitgeberseite 
immer wieder geforderte Flexibilisierung der Arbeitszei-
ten abzulehnen. Unter Flexibilisierung wurde in der ge-
sellschaftlichen Debatte nicht allein die Deregulierung 
von Arbeitszeiten verstanden, es war auch eine Chiffre für 
ein insgesamt weniger reguliertes Zeitregime in der ge-
samten Gesellschaft. In der sozialwissenschaftlichen Dis-
kussion war es die von Bernhard Teriet vom Institut für 
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung forcierte Forderung 
nach „Zeitsouveränität“, die viel Widerhall fand (Teriet 
1976). Der Begriff sollte verdeutlichen, dass flexiblere Ar-
beitszeitregelungen ein Bedürfnis der Beschäftigten seien. 
Gerhard Bäcker und Hartmut Seifert setzten sich 1982 in 
den WSI-Mitteilungen mit den Semantiken der Flexibili-
sierung auseinander und gingen der Frage nach, ob Ar-
beitszeitverkürzungen über individuelle Flexibilität oder 
tarifvertragliche Regelungen realisiert werden sollten. Die 
Autoren konstatierten, dass es zwar einen Konsens bei Be-
fürworter*innen von Arbeitszeitverkürzungen gab, durch 
dieses Instrument neue Beschäftigung zu schaffen. Die 
Trennlinie machten sie aus zwischen „Traditionalisten“, 
die „Arbeitszeitverkürzungen nach dem ,alten‘ Muster 
fordern, d. h. für eine kollektive, tarifvertragliche Reduzie-
rung der Tages-, Wochen- oder Jahresarbeitszeit eintreten“, 
und den „Vertreter[n] der sogenannten ,neuen‘ Arbeits-
zeitpolitik“, die „ein Konzept der individuellen Arbeits-
zeitflexibilität“ vertraten (Bäcker / ​Seifert 1982, S. 123 f.). 
Letzteres genoss, „etwa in Form der Arbeitsplatzteilung 
durch ,Job-Sharing‘ […] derzeit größte Aufmerksamkeit 

und vielseitige Anerkennung, auch durch die Arbeitge-
ber, während die Forderung nach der tarifvertraglichen 
35-Stunden-Woche nach wie vor auf härtesten Wider-
stand stößt.” (ebd.) Gerade die Kritik an kollektiven Re-
gelungen, die auch von Teilen der Alternativbewegung an 
die Gewerkschaften herangetragen wurden (grundlegend : 
Schmid 1985), und die Parteinahme der konservativ-li-
beralen Bundesregierung gegen die 35-Stunden-Woche 
machte den Begriff Flexibilisierung für viele in den Ge-
werkschaften zum Synonym für den „Kahlschlag des So-
zialstaates“ (Süß 2016, S. 116).

Wie sich die gewerkschaftliche Kritik an flexibler Ar-
beitszeitgestaltung verschärfte, zeigt eine Debatte um ein 
Projekt zur Humanisierung des Arbeitslebens Anfang 
1982. Traditionell war innerhalb der Gewerkschaften eine 
große Skepsis gegenüber Teilzeitarbeit vorhanden, die als 
Arbeitszeitverkürzung ohne Lohnausgleich soziale Ge-
fahren und weniger kollektiven Schutz bedeute (Neudel 
1979). Das Bundesministerium für Forschung und Tech-
nologie wollte das Projekt „Praktizierte flexible Arbeits-
zeitformen“ im Rahmen des Programms zur Humani-
sierung des Arbeitslebens an ein sozialwissenschaftliches 
Forschungsinstitut vergeben. Die Gewerkschaften waren 
im Rahmen des Programms Teil der Bewilligungsgremi-
en. Die DGB-Vertreter einigten sich im Februar 1982 auf 
eine Ablehnung. Mit der Arbeitszeitflexibilisierung seien 
Formen wie gleitende Arbeitszeit, Teilzeitarbeit, Job-Sha-
ring, Kapazitätsorientierte variable Arbeitszeit (KapovAz), 
Sabbaticals und anderes gemeint. Insbesondere Teilzeit, 
Job-Sharing und KapovAz würden sich allein an den Inte-
ressen der Arbeitgeber orientieren. Die meisten Arbeitslo-
sen aber suchten Vollzeitarbeitsplätze, Teilzeitarbeit wür-
de nur von wenigen nachgefragt, fast ausschließlich von 
Frauen, die auch bevorzugt vormittags arbeiten wollten 
und nicht in den Abendstunden. Folgen seien Lohnkür-
zungen und Arbeitsverdichtung, es drohten erhebliche so-
ziale Risiken durch geringe Renten (DGB 1982). Mit eini-
gen Modifikationen wurde das Forschungsvorhaben zwar 
bewilligt, die IGM verweigerte aber weiterhin die Zusam-
menarbeit, denn das Thema flexible Arbeitssysteme neh-
me einen „viel zu großen Raum in der öffentlichen Dis-
kussion ein“ und lenke „von der eigentlichen Thematik der 
Arbeitszeitdiskussion ab“ (Kiel 1983). Der Mitarbeiter der 
IGM-Tarifabteilung Reinhard Kiel benannte damit auch 
ein politisches Argument  – die IGM sah ab 1982 in an-
deren Arbeitszeitverkürzungen als der wöchentlichen im 
wesentlichen nur Ablenkungsmanöver, die die politische 
Schlagkraft ihrer geplanten Kampagne gefährde (mit glei-
cher Argumentation : Abt. Tarifpolitik der IGM 1983).

Aber wie so oft steckte, auf den zweiten Blick, der Teu-
fel im Detail bzw. in der Tarifeinigung. Für die Druckin-
dustrie waren im Tarifabschluss keine expliziten Flexibi-
lisierungsschritte enthalten, allerdings wurde auch keine 
bestimmte Form der Verteilung der Wochenarbeitszeit 
beschrieben, sodass dies, wo vorhanden, durch die Be-
triebsräte ausgestaltet werden musste – hingegen war das 
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Schlichtungsergebnis in der Metallindustrie mit besonderen Flexibilisie-
rungskomponenten versehen. Im Ergebnis kam es zu einer „Entkopplung 
von Arbeits- und Betriebszeiten“ und einem größeren „Spielraum für va-
riable Arbeitszeitverteilung im Zeitverlauf “ (Bosch et al. 1988, S. 35).

Obwohl die rigorose Ablehnung der Arbeitszeitverkürzung im Mit-
telpunkt ihrer öffentlichen Argumentation stand, hatte sich die Strategie 
der Arbeitgeber keinesfalls auf die Abwehr der Arbeitszeitverkürzung be-
schränkt. So hatte man vielmehr bereits im Vorfeld der Tarifverhandlun-
gen eigene Forderungen in Bezug auf Arbeitszeiten formuliert : „Verbilli-
gung, Flexibilisierung und Deregulierung von Arbeit(szeit)“ (Promberger 
2005, S. 31). Damit sollten von der Normalarbeitszeit abweichende Ar-
beitszeiten billiger werden ; die schon lange geübte Flexibilisierungspraxis 
von zuschlagspflichtigen Überstunden und dem Krisen-Instrument Kurz-
arbeit konnte so im Sinne von Kostenersparnissen umgesteuert werden 
(vgl. ebd., S. 28 ff.; Wagner 2017, S. 169). Die Arbeitgeberverbände warben 
dann mit den errungenen Möglichkeiten nach dem Abschluss unter ihren 
skeptischen Mitgliedern für das Verhandlungsergebnis. Denn Arbeitszeit-
systeme waren nun nach betrieblichen Wünschen auszugestalten, da die 
Verteilung der 35-Stunden-Woche nicht als Normarbeitszeit reguliert war. 
Die Verantwortung für die Ausgestaltung der Arbeitszeitorganisation lag 
nun vorrangig bei den Betriebsräten. Zwar schulte die IGM diese dahin-
gehend, am besten für jeden Beschäftigten die anderthalbstündige Ver-
kürzung in einer Woche festzulegen, aber dies gestaltete sich zunehmend 
schwieriger. Die „Verbetrieblichung der gewerkschaftlichen Arbeitszeit-
politik“, die schon in den 1980er Jahren begann, hatte auf dem Papier hö-
here Gestaltungsmöglichkeiten von Betriebsräten zur Folge ; aber sie wa-
ren angesichts sektoraler und betrieblicher Krisen sowie vor dem Hin-
tergrund der Massenarbeitslosigkeit oft mit einer Verschlechterung der 
lokalen Machtposition verbunden. In der Konsequenz nahmen Betriebs-
räte und Beschäftigte jene „Verbetrieblichung“ der Entscheidungsfindung 
zu Arbeitszeiten oft als ambivalent wahr (Bosch et al. 1988, S. 302). Wal-
ther Müller-Jentsch (2011, S. 126) bezeichnete das Schlichtungsergebnis als 
„Geburtsstunde der Flexibilisierung der Arbeitszeit“, da die Umsetzung in 
den Betrieben unterschiedlich gehandhabt werden konnte.

6	 Fazit

War die stufenweise Einführung der 35-Stunden-Woche angesichts der 
ebenfalls vereinbarten Flexibilisierungen ein gewerkschaftlicher Pyrrhus-
sieg ? Eine solche Einschätzung wäre sehr verfehlt, da tarif‌liche Konflikte 
nicht nach Sieg oder Niederlage allein zu bewerten sind. Tarifergebnisse 
sind immer Kompromisse. Sinnvollerweise ist nach der Bedeutung in ei-
nem gesellschaftlichen Gefüge von Zeitregimen zu fragen. Hier ist, in lan-
ger Perspektive, zuerst der Anfang der 1980er Jahre so intensiv geführte 
Konflikt zwischen Wochen- und Lebensarbeitszeitverkürzung zu bewer-
ten. Zwar gab es Anfang der 1990er Jahre zum Teil erfolgreiche Versuche, 
Arbeitszeiten wieder zu verlängern. In der Metallindustrie gelang es aber 
1995, die 35-Stunden-Woche zumindest für Westdeutschland festzulegen. 
Auf der Negativseite ist zu vermerken, dass es über die westdeutsche Me-
tall- und Druckindustrie hinaus nur in wenigen Branchen zur Realisie-
rung der 35-Stunden-Woche kam und der Versuch der Ausweitung auf die 
neuen Bundesländer 2003 auch in der Metallindustrie scheiterte.
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Hingegen war die Lebensarbeitszeitverkürzung als Mittel zur Lösung 
der Beschäftigungskrise nicht nur wenig erfolgreich, sie war auch tem-
porär angelegt. Das Vorruhestandsgesetz war befristet und aufgrund des 
geringen Erfolgs beim Aufbau neuer Beschäftigung weitgehend erfolglos. 
Frühverrentungen wurden kaum auf der Grundlage dieses Gesetzes ein-
gegangen, wenn es sie gab, dann eher auf Basis betrieblicher Regelungen. 
In den 1990er Jahren begannen dann sogar die Diskussionen um eine 
Verlängerung der Lebensarbeitszeit, die schließlich mit der schrittweisen 
Erhöhung des Renteneintrittsalters auf 67 Jahre seit 2012 realisiert wurde. 
Eine Verkürzung der Lebensarbeitszeit ist schon lange kein Aspekt staat-
lich geförderter Sozialpolitik mehr. Demgegenüber erwies sich eine abge-
senkte wöchentliche Arbeitszeit dauerhaft als stabiler und ausbaufähiger.

Ein Meilenstein der Gewerkschaftsgeschichte war der Arbeitskampf 
1984 daher aus mehreren Gründen. Für die arbeitsrechtliche Bewertung 
war die Änderung des § 116 Arbeitsförderungsgesetz nachhaltig mit ne-
gativen Auswirkungen für die Streiktaktik verbunden, da Schwerpunkt-
streiks mit Auswirkungen auf nicht bestreikte Betriebe durch diese Geset-
zesänderung schwieriger wurden. Die gewerkschaftliche Strategiefindung 
erfolgte auch gegen einen hohen gesellschaftlichen Gegendruck, und es 
verfestigte sich die autonome Position der Einzelgewerkschaften. Der 
DGB hatte nur begleitende Aufgaben, aber keine koordinierende Funk-
tion bei der tarif‌lichen Strategiefindung. Betriebsräte erhielten durch die 
Aushandlung von Arbeitszeitmodellen einen Zuwachs an Gestaltungs-
möglichkeiten, der die Verbetrieblichung der Gewerkschaftsarbeit beför-
derte – mit langfristigen Auswirkungen auf kollektive Regulierungen in 
Tarifvereinbarungen. Zudem gelang es, eine gesellschaftliche Bewegung 
aufzubauen, die eine über die Mitgliedschaft hinaus starke Unterstützung 
der 35-Stunden-Woche ermöglichte. Dies lässt auch hoffen, dass mit Ar-
beitszeitfragen im Sinne von Humanisierung und Emanzipation auch in 
der Gegenwart neue Bündnisse möglich sind. ■
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